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öffentlich 
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lige Wagenhalle, Aufstellungsbeschluss 
 
17/SVV/0892 
vertagt 

 
Der Ausschussvorsitzende erinnert, dass diese Vorlage bereits in der Dezembersitzung im Aus-
schuss behandelt worden ist und dort mit einer Ergänzung (Beschränkung in der Höhe des 
Baukörpers) zur Beschlussfassung empfohlen worden ist. 
 
 
Herr Goetzmann (Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung) bestätigt die Einführung des 
Ausschussvorsitzenden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr hat den Auf-
stellungsbeschluss in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 beraten und mit einem Ergänzungs-
antrag befürwortet, der darauf hinausläuft, dass der Baukörper eine Höhe von 15,50 m nicht über-
schreiten darf. 
 
Im Rahmen der fortschreitenden Planung wurden detaillierte Beratungen mit der Unteren Denk-
malschutzbehörde sowie dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege (BLDAM) hin-
sichtlich der denkmalverträglichen Ausgestaltung des Projektes vorgenommen und es sind Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen erfolgt, so dass die Verwaltung im Ergebnis gebeten hat, die Vor-
lage in den Ausschuss zurück zu überweisen.  
 
Anhand einer Präsentation, die der Niederschrift beigefügt wird, geht Herr Goetzmann auf den 
überarbeiteten Entwurf ein. Das Votum des Bauausschusses aufgreifend, wurde von Seiten des 
Vorhabenträgers unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit vorgeschlagen, den Baukörper 
niedriger und dafür länger zu gestalten, um die Bauvolumina zu sichern. 
 
 
Seitens des BLDAM ist jedoch deutlich geäußert worden, dass es im Kern zwei Aspekte gibt, die 
für den Denkmalschutz eine Rolle spielen: 
 

- die Frage der Minimierung bzw. des Eingriffs in die Denkmalsubstanz, das heißt, der Sub-
stanzverlust ist so gering wie möglich zu halten 

- sowie die Einbindung in die Umgebungssituation 
 
 
Der Vorschlag des Vorhabenträgers bedeute jedoch einen größeren Eingriff in die denkmalge-
schützte Bausubstanz, so dass sich das Votum des Bauausschussers und das Ergebnis des 
Landesamtes für Denkmalpflege konträr gegenüber stehen. 
 
 
Aus dem Blickwinkel der Verwaltung wird der Bauausschuss gebeten den Ergänzungsantrag aus 
der Dezembersitzung noch einmal zu überdenken. 



 
 
Herr Beese (Architekturbüro Tschoban Voss - Wettbewerbssieger) erhält das Wort und geht an-
hand einer Präsentation auf den Entwurf ein. Er erläutert, dass der Platz des Bahnhofsgeländes 
durch den Neubau gerahmt wird. Die Höhe des Neubaus mit 18,27 m vermittelt zwischen dem 
Bahnhofsgebäude mit einer Höhe von 19 m und der Wohnbebauung im Osten mit 17,39 m. Herr 
Beese ergänzt, dass der Wettbewerbsbeitrag das wirtschaftlich notwendige Raumprogramm um-
setzt und das minimal notwendige Volumen darstellt. Eine Verschattung des Gleises ist durch 
den Abstand zur Gleisanlage nicht zu erwarten. Der Vorplatz würde sich vergrößern. Öffentliche 
Nutzungen für Ausstellungen im Bereich des Haupteinganges sowie ein Restaurant wären mög-
lich und würden einen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität schaffen. 
 
 
 
Seitens verschiedener Ausschussmitglieder wird aufmerksam gemacht, dass der Ergänzungsan-
trag nur auf die Reduzierung der Höhe des Baukörpers ausgerichtet gewesen sei, nicht jedoch 
auf eine Verlängerung des Baukörpers. Zudem wäre es wünschenswert gewesen, die Informa-
tionen in Vorbereitung der Ausschusssitzung zu erhalten, um sich in den Fraktionen zu beraten. 
Die Frage der Wirtschaftlichkeit sollte näher untersetzt werden. 
 
 
Frau Reimers äußert, dass sie bereits im Dezember Bedenken hinsichtlich der Reduzierung der 
Höhe hatte, da dieser Ort durchaus auch ein Geschoss mehr vertragen würde. Die Öffnung der 
Wagenhalle, wie von Herrn Beese vorgestellt, sei eine gute Lösung, so dass sie der Rücknahme 
des Ergänzungsantrages zustimmen könne. 
 
 
Herr Jäkel berichtet, dass er teilweise an dem Gutachterverfahren teilgenommen habe. Zielstel-
lung sei der weitestgehende Erhalt der denkmalgeschützten Halle, so dass er dem Vorschlag des 
Vorhabenträgers folgen könne. Es bestehe jedoch der Wunsch, sparsam im Umgang mit den 
Dachaufbauten vorzugehen. Diese sollten aus der Fußgängersicht nicht sichtbar sein. 
 
 
Herr Rubelt merkt an, dass überlegt werden müsse, wie das Denkmal als hohes Gut erhalten 
werden kann. Welche Bedingungen sind dafür notwendig und wie kann die Umsetzung erfolgen. 
 
 
Herr Goetzmann macht deutlich, dass in der Bewertung der Wettbewerbsentwürfe neben dem 
Erhalt der Wagenhalle auch die Überlegung der wirtschaftlichen Nutzung ein zu beachtender 
Aspekt gewesen sei. Es wird nur realisiert, was am Ende auch realisiert werden kann. Die Ent-
scheidung steht der Stadtverordnetenversammlung frei. Die Verwaltung hat die Verantwortung 
darüber, die Entscheidungsträger über die entscheidenden relevanten Erkenntnisse zu informie-
ren. 
 
 
 
Herr Eichert stellt den Geschäftsordnungsantrag, auf die Frage der Wirtschaftlichkeit im nicht 
öffentlichen Teil der Sitzung näher einzugehen und die Beratung im öffentlichen Teil solange 
zurückzustellen. 
 
Für den GO-Antrag spricht Herr Kirsch: Der Standort sei richtig, jedoch nähere Informationen 
erforderlich. 
 
Gegen den GO-Antrag spricht Frau Reimers und macht aufmerksam, dass ein Denkmal für den 
Eigentümer auch zumutbar sein müsse, da er ansonsten einen Abrissantrag stellen könne. 
 
 



Herr Goetzmann macht aufmerksam, dass entsprechende Aussagen in der heutigen Sitzung 
nicht gegeben werden können. Konkrete Aussagen zur Wirtschaftlichkeitsberechtigung können 
nur durch den Vorhabenträger erfolgen, so dass er an der vorgeschlagenen nicht öffentlichen 
Sitzung teilnehmen müsste. 
 
 
Dem GO-Antrag auf Behandlung im nicht öffentlichen Teil der nächsten Sitzung wird mit 
4/2/1 zugestimmt. Die Teilnahme des Vorhabenträgers wird zugelassen. 
 
 
 
 


